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Die Verwaltung von Kreditsicherheiten durch einen Treuhänder (Sicherheiten-
treuhand) ist eine Erscheinung des modernen Bankvertragsrechts, die insbeson-
dere bei der Besicherung von Konsortialkrediten und Unternehmensanleihen 
eine maßgebliche Rolle spielt.
Die vorliegende Monographie ist die erste umfassende Darstellung der Sicher-
heitentreuhand zum österreichischen Recht. Sie befasst sich mit Rechtsfragen 
der Sicherheitentreuhand ua aus den folgenden Themenkreisen:
• Zulässigkeit und Begründung
• treuhandrechtliche Ausgestaltung
• Pflichten während aufrechter Sicherungsphase
• Abruf und Befriedigung
• Exekution
• Insolvenz

Der Autor:
Dr. Lukas Herndl, LL.M. (Berkeley) ist Universitätsassistent post doc am Institut 
für Zivilrecht der Universität Wien.
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Die Grundausstattung
im Insolvenzrecht
Zahlreiche Änderungen der IO sowie der insolvenzrechtlichen Nebengesetze und die Neufassung der 
EuInsVO machten eine Neubearbeitung dieser Ausgabe notwendig.

Die 9. Auflage enthält auf dem Stand 1. 1. 2020:
• die Insolvenzordnung
• die wichtigsten damit zusammenhängenden weiteren Gesetze, insb das IESG
• die EuInsVO 2015
•  eine Zusammenstellung der insolvenzrechtlichen Bestimmungen anderer Gesetze
 (vom ABGB bis zum WechselG)
• ausgiebige Verweise auf zusammenhängende, auf parallele und auf abweichende Bestimmungen
• ausgewählte, für die Praxis besonders wichtige Entscheidungen aus der neueren Rechtsprechung
Besonders übersichtlich: Die (materiellen) Änderungen seit dem IRÄG 2010 sind durch Unter-
streichungen gekennzeichnet.

In der Neuauflage verstärkt thematisiert:
• Insolvenzprophylaxe und Krisenbewältigung im Sanierungsverfahren
• Eigenkapitalersatzrecht
• verbotene Einlagenrückgewähr

§ 81 AktG

551

Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand
einer Vorschaurechnung darzustellen (Jahresbericht). Der Vor-
stand hat weiters dem Aufsichtsrat regelmäßig, mindestens vier-
teljährlich, über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unter-
nehmens im Vergleich zur Vorschaurechnung unter Berück-
sichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartals-
bericht). Bei wichtigem Anlaß ist dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats unverzüglich zu berichten; ferner ist über Umstände,
die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von
erheblicher Bedeutung sind, dem Aufsichtsrat unverzüglich zu
berichten (Sonderbericht).

(2) Der Jahresbericht und die Quartalsberichte sind
schriftlich zu erstatten und auf Verlangen des Aufsichtsrats
mündlich zu erläutern; sie sind jedem Aufsichtsratsmitglied aus-
zuhändigen. Die Sonderberichte sind schriftlich oder mündlich
zu erstatten.

Überschrift formell neu erlassen und Text idF Art VI Z 1 IRÄG
1997.

Insolvenzprophylaxebestimmung. Zur Ermöglichung der Über-
wachung der Geschäftsführung: § 95 Abs 1 AktG. Vorschaurechnung
dem jeweiligen Stand der Betriebswirtschaftslehre entsprechend: Plan-
bilanz, Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, Plan-Geldflussrechnung.
Darstellung der Ursachen und Auswirkungen der durch den betref-
fenden Anlass bewirkten neuen Sachlage. Gemäß § 81 AktG sind die
Aufsichtsratsmitglieder berechtigt und der Vorstand verpflichtet, alle
mit dem erstatteten Bericht zusammenhängenden Fragen zu stellen
bzw zu beantworten. Entsprechen die Antworten des Vorstandes bzw
der Vorstandsmitglieder nicht den Anforderungen, handelt es sich
um Berichtsfehler, die zu entsprechenden rechtlichen Konsequenzen
führen.

Vgl Rechnungswesen und internes Kontrollsystem: § 82 AktG
und Anforderungsberichte an den Aufsichtsrat: § 95 Abs 2 AktG.
Fragerecht des Aufsichtsrates iSd § 81 AktG neben dem gesetzlich gere-
gelten Informationsrecht: § 95 Abs 2 AktG.

Sonderbericht im Falle des Vorliegens von Reorganisations-
bedarf: § 1 Abs 3 URG. Vgl § 36 GmbHG.

Vgl § 28 a GmbHG.

IO § 67

84

treten besonderer Umstände ein Zeitraum von drei Monaten (str), an-
dernfalls eine bloße Zahlungsstockung möglich ist. Liquiditätslücke
von etwa 5% wird akzeptiert: OGH 3 Ob 99/10 w. Vgl die Legaldefini-
tion im deutschen Recht: § 17 Abs 2 dInsO.

Loch auf – Loch zu: Zahlungsunfähigkeit liegt trotz Aufrecht-
erhaltung des Zahlungsverkehrs vor, wenn sich ein unredlicher Schuld-
ner durch Täuschung immer wieder neue Kreditmittel verschaffen
kann, deren Rückzahlung unter normalen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen nicht mehr möglich ist: OGH 4 Ob 547/81.

Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit ist eine revisible Rechts-
frage (hM).

(Realistische) Möglichkeit einer Umschuldung ist bei Beurtei-
lung der Zahlungsunfähigkeit zu berücksichtigen: OGH 8 Ob 133/08 d.
Eigenkapital ersetzende Forderungen sind nicht zu berücksichtigen:
OLG Wien 28 R 118/12 x. Gewährt ein Dritter der Gesellschaft einen
Kredit und räumt ein Gesellschafter diesem Sicherheiten für die Rück-
zahlung des Kredits ein (§ 15 EKEG), sind diese fälligen Verbindlichkei-
ten bei der Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit grundsätzlich mit ein-
zubeziehen.

Begriff der Zahlungsunfähigkeit wird sowohl in § 69 IO als auch
im § 159 StGB gleich ausgelegt (im Strafrecht ergänzt durch das Ele-
ment der „redlichen wirtschaftlichen Gebarung“ – in Lit str): OGH
1 Ob 134/07 y. Krisenbegriff: § 2 EKEG.

Abweichend von § 1 IO kann (jedes) Sanierungsverfahren be-
reits bei drohender Zahlungsunfähigkeit eröffnet werden: § 167 Abs 2
IO (keine Insolvenzantragspflicht).

Abweichungen bestehen bei einem (wahrscheinlichen) Ausfall
eines Kreditinstituts: § 51 Abs 1 BaSAG.

Im Falle eines eröffneten Hauptinsolvenzverfahrens iSd Art 3
EuInsVO bedarf es für die Eröffnung eines Sekundärinsolvenzver-
fahrens keiner Prüfung des Vorliegens eines Insolvenzgrundes: Art 34
EuInsVO 2015. Zur internationalen Zuständigkeit siehe Anm zu § 63 IO.

Überschuldung
§ 67. (1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ein-

getragene Personengesellschaften, bei denen kein unbeschränkt
haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, über das Ver-
mögen juristischer Personen und über Verlassenschaften findet,
soweit besondere Gesetze nichts anderes bestimmen, auch bei
Überschuldung statt.
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